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bundeskanzleramt.gv.at 

Karl Nehammer 

Bundeskanzler 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2022-0.680.811  

Wien, am 21. November 2022 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen haben am 21. Sep-

tember 2022 unter der Nr. 12406/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend 

„Quartalsbericht Reisekosten Q3 2022 im Bundeskanzleramt“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 8, 16 und 17: 

1. Wie hoch waren die Gesamtausgaben in Ihrem Ministerium im Zeitraum von 

01.07.2022 bis 30.09.2022 für dienstliche Taxikosten, dienstliche Busfahrten und 

dienstliche Zugfahrten? (Bitte um genaue Aufschlüsselung nach Transportmittel) 

2. Wie viele Ausgaben davon entstanden aufgrund Ihrer eigenen Fahrten? 

3. Wie viele Ausgaben davon entstanden aufgrund von Fahrten Ihrer Kabinettsmitar-

beiter? 

4. Wer trägt die Kosten für die in Frage 1 genannten Ausgaben? 

5. Wie viele Beförderungen durch Taxifahrten, Busfahrten und Zugfahrten wurden im 

Zeitraum von 01.07.2022 bis 30.09.2022 in Ihrem Ministerium durchgeführt? (Bitte 

um genaue Aufschlüsselung nach dem jeweiligen Transportmittel, Unternehmen, 

Reiseziel, gefahrenen Kilometern, Kosten pro Fahrt und Grund der Reise) 
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6. Wie viele Beförderungen entstanden wegen Ihrer eigenen Fahrten? (Bitte um genaue 

Aufschlüsselung nach dem jeweiligen Transportmittel, Unternehmen, Reiseziel, ge-

fahrenen Kilometern, Kosten pro Fahrt und Grund der Reise) 

7. Wie viele Beförderungen entstanden aufgrund von Fahrten Ihrer Kabinettsmitarbei-

ter? (Bitte um genaue Aufschlüsselung nach dem jeweiligen Transportmittel, Unter-

nehmen, Reiseziel, gefahrenen Kilometern, Kosten pro Fahrt und Grund der Reise) 

8. Wie viele Ausgaben entstanden im Zeitraum von 01.07.2022 bis 30.09.2022 durch 

Beförderungen ohne Personen, wie zB. die Zustellung von Briefen oder andere Sen-

dungen? 

16. Wie sind die Fragen 1-15 für die weiteren Kabinette der dem BKA zugeordneten Mi-

nisterien zu beantworten? (Bitte um gegliederte Beantwortung) 

17. Wie sind die Fragen 1-15 für das Kabinett der Staatssekretärin zu beantworten? 

(Bitte um gegliederte Beantwortung) 

Die Gesamtausgaben im Bundeskanzleramt für dienstliche Busfahrten sowie dienstliche 

Zugfahrten sind der unten ersichtlichen Aufstellung zu entnehmen:  

Zeitraum 
Kosten in Euro für 

dienstliche Taxifahrten 

Kosten in Euro für 

dienstliche Bahnfahrten 

Kosten in Euro für 

dienstliche Busfahrten 

01.07.2022 bis 

30.09.2022 
6.217,33 3.980,00 32,00 

Davon: eigene Fahrtkosten: 

keine 

eigene Fahrtkosten: 

keine 

eigene Fahrtkosten: 

keine 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Kabinetts des Bun-

deskanzlers: 1.547,70 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Kabinetts des Bun-

deskanzlers: keine 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Kabinetts des Bun-

deskanzlers: keine 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Kabinetts EUV: 

1.238,80 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Kabinetts EUV: 

374,46 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Kabinetts EUV: keine 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Kabinetts FFIM: keine 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Kabinetts FFIM: keine 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Kabinetts FFIM: keine 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Büros StS: keine 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Büros StS: keine 

Kosten für die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter 

des Büros StS: keine 
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Im Übrigen darf ich auf die Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 6017/J vom 

24. März 2021 verweisen. 

Zu den Fragen 9 bis 15 und 21: 

9. Wurde in Ihrem Ministerium ein Vertrag mit einem oder mehreren Taxiunternehmen 

oder anderen Unternehmen im Zeitraum von 01.07.2022 bis 30.09.2022 abgeschlos-

sen? 

a. Wenn ja, wann wurden diese Verträge geschlossen? 

b. Wenn ja, mit welchen Unternehmen wurden diese Verträge geschlossen? 

c. Wenn ja, für welchen Zeitraum wurden diese Verträge geschlossen? 

d. Wenn ja, wer sind die Nutzungsberechtigten dieser Vereinbarungen? 

10. Gibt es anderweitige Personen oder Unternehmen, die besonders von den in Frage 9 

geschlossenen Verträgen profitieren könnten? 

11. Wie viele Taxigutscheine, Taxikarten, Businesskarten oder Ähnliches wurden ihrem 

Ministerium im Zeitraum von 01.07.2022 bis 30.09.2022 zur Verfügung gestellt? 

12. Welche Mitarbeiterwaren im Zeitraum von 01.07.2022 bis 30.09.2022 in Ihrem Mi-

nisterium die Besitzer der Taxigutscheine, Taxikarten, Businesskarten oder Ähnli-

chem? 

13. Wird die Verwendung der Taxigutscheine, Taxikarten, Businesskarten und Ähnliches 

in Ihrem Ministerium überprüft? 

a. Wenn ja, wie erfolgt diese Überprüfung? 

b. Wenn ja, wie oft erfolgt diese Überprüfung? 

14. Gab es im Zeitraum von 01.07.2022 bis 30.09.2022 Fälle, bei denen Taxigutscheine, 

Taxikarten, Businesskarten oder Ähnliches für dienstfremde oder private Zwecke ge-

nutzt wurden? 

a. Wenn ja, wie viele Fälle? 

b. Wenn ja, welche Konsequenzen wurden daraus gezogen? 

15. Kann ausgeschlossen werden, dass die Taxigutscheine, Taxikarten, Businesskarten 

oder Ähnliches für private Zwecke missbraucht werden? 

21. Wer trägt die Kosten für die in Frage 17 genannten Ausgaben? 

Dem Ressort standen im 3. Quartal 2022 beziehungsweise zum Stichtag insgesamt 40 Dau-

erkarten zur Verfügung. Die personenbezogene Erhebung der Einzelfahrten würde einen zu 

großen Verwaltungsaufwand verursachen, da die Karten zu einem großen Teil nicht Perso-

nen, sondern Organisationseinheiten zugewiesen sind.  
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Schon bisher durften Taxis nur dann in Anspruch genommen werden, soweit dies dienstlich 

erforderlich war und keine anderen adäquaten Möglichkeiten zur Verfügung standen. Dies 

gilt auch zukünftig. Es wird aber der Aufwand regelmäßig überprüft und die jeweils sinnvoll 

erscheinenden Maßnahmen getroffen, um ihn nachhaltig zu reduzieren. Die Bediensteten 

des Bundeskanzleramtes werden über die entsprechenden Regelungen zur Benutzung von 

Taxis informiert. Eine Missachtung der Regelungen (z.B. Nutzung für private Fahren) wür-

den eine Verletzung der Dienstpflicht darstellen und disziplinär, arbeits- bzw. zivilrechtliche 

Konsequenzen nach sich ziehen. 

Zu den Fragen 18 bis 20, 22 bis 26 und 30: 

18. Wie hoch waren die Gesamtausgaben im Zeitraum von 01.07.2022 bis 30.09.2022 in 

Ihrem Ministerium für angemietete Großraumbusse, Mietwagen oder ähnliche Fahr-

zeuge? (Bitte um genaue Aufschlüsselung nach Transportmittel) 

19. Wie viele Ausgaben davon entstanden aufgrund Ihrer eigenen Fahrten? 

20. Wie viele Ausgaben davon entstanden aufgrund von Fahrten Ihrer Kabinettsmitar-

beiter? 

22. Wie viele Beförderungen durch Großraumbusse, Mietwagen oder ähnliche Fahr-

zeuge wurden im Zeitraum von 01.07.2022 bis 30.09.2022 in Ihrem Ministerium 

durchgeführt? (Bitte um genaue Aufschlüsselung nach dem jeweiligen Transportmit-

tel, Unternehmen, Reiseziel, gefahrenen Kilometern, Kosten pro Fahrt und Grund der 

Reise) 

23. Wie viele Beförderungen entstanden wegen Ihrer eigenen Fahrten? (Bitte um genaue 

Aufschlüsselung nach dem jeweiligen Transportmittel, Unternehmen, Reiseziel, ge-

fahrenen Kilometern, Kosten pro Fahrt und Grund der Reise) 

24. Wie viele Beförderungen entstanden aufgrund von Fahrten Ihrer Kabinettsmitarbei-

ter? (Bitte um genaue Aufschlüsselung nach dem jeweiligen Transportmittel, Unter-

nehmen, Reiseziel, gefahrenen Kilometern, Kosten pro Fahrt und Grund der Reise) 

25. Wie sind die Fragen 18-24 für die weiteren Kabinette der dem BKA zugeordneten 

Ministerien zu beantworten? (Bitte um gegliederte Beantwortung) 

26. Wie sind die Fragen 18-24 für das Kabinett der Staatssekretärin zu beantworten? 

(Bitte um gegliederte Beantwortung) 

30. Wer trägt die Kosten für die in Frage 25 genannten Ausgaben? 

Die Gesamtausgaben der im Zeitraum von 1. Juli 2022 bis 30. September 2022 im Bundes-

kanzleramt für angemietete Großraumbusse, Mietwagen oder ähnliche Fahrzeuge belaufen 

sich auf 22.617,22 Euro. 
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Zu den Fragen 27 bis 29 und 31 bis 37: 

27. Wie hoch waren die Gesamtausgaben im Zeitraum von 01.07.2022 bis 30.09.2022 in 

Ihrem Ministerium für dienstliche Flugkosten? 

28. Wie viele Ausgaben davon entstanden aufgrund Ihrer eigenen Flüge? 

29. Wie viele Ausgaben davon entstanden aufgrund von Flügen Ihrer Kabinettsmitarbei-

ter? 

31. Wie viele Flüge wurden im Zeitraum von 01.07.2022 bis 30.09.2022 in Ihrem Minis-

terium getätigt? (Bitte um genaue Auflistung nach Reiseziel, Kosten pro Flug, Flug-

klasse und Grund der Reise) 

32.  Wie viele Flüge entstanden aufgrund Ihrer eigenen dienstlichen Reisen? (Bitte um 

genaue Auflistung nach Reiseziel, Kosten pro Flug, Flugklasse und Grund der Reise) 

33. Wie viele Flüge entstanden aufgrund von dienstlichen Reisen Ihrer Kabinettsmitar-

beiter? (Bitte um genaue Auflistung nach Reiseziel, Kosten pro Flug, Flugklasse und 

Grund der Reise) 

34. Wurde in Ihrem Ministerium im Zeitraum von 01.07.2022 bis 30.09.2022 Verträge 

mit einer oder mehreren Fluggesellschaften abgeschlossen? 

a. Wenn ja, wann wurden diese Verträge geschlossen? 

b. Wenn ja, mit welchen Unternehmen wurden diese Verträge geschlossen? 

c. Wenn ja, für welchen Zeitraum wurden diese Verträge geschlossen? 

d. Wenn ja, wer sind die Nutzungsberechtigten dieser Vereinbarungen? 

35. Gibt es anderweitige Personen oder Unternehmen, die besonders von den in Frage 

32 geschlossenen Verträgen mit Werbefirmen profitieren könnten? 

36. Wie sind die Fragen 27-35 für die weiteren Kabinette der dem BKA zugeordneten 

Ministerien zu beantworten? (Bitte um gegliederte Beantwortung) 

37. Wie sind die Fragen 27-35 für das Kabinett der Staatssekretärin zu beantworten? 

(Bitte um gegliederte Beantwortung) 

Die Gesamtausgaben für Flugkosten im angefragten Zeitraum bis zum Stichtag der Anfrage 

im Bundeskanzleramt und der diesem zugeordneten Bundesministerinnen sowie dem 

Staatssekretariat belaufen sich auf 230.180,22 Euro.  

Davon sind für meine Flüge folgende Kosten entstanden: 

Reiseziel Reisegrund Flugklasse Anzahl der 

Reisenden 

Flugkosten in 

Euro 

Belgien Teilnahme am Europäischen Rat Bedarfsflug Kabinett: 4 

Ressort: 1 

HBK: 3.187,50 

KBK: 10.147,66 

5 von 812069/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



 

 

6 von 8 

Belgien Teilnahme am außerordentlichen 

Europäischen Rat 

Economy Kabinett: 4 

Ressort: 1 

HBK: 1.152,05 

KBK: 3.813,55 

Spanien Teilnahme am NATO-Gipfel Bedarfsflug Kabinett: 4 

Ressort: 2 

HBK: 3.928,58 

KBK: 11,785,74 

Estland Arbeitsbesuch Bedarfsflug Kabinett: 3 

Ressort: 3 

HBK: 2.250,00 

KBK: 4.500,00 

Israel, Zy-

pern, Libanon 

Arbeitsbesuch Economy/ 

Bedarfsflug 

Kabinett: 6 

Ressort: 9 

HBK: 2.667,73 

KBK: 9.055,65 

Bregenz Eröffnung der Bregenzer Festspiele Economy Kabinett: 3 HBK: 368,58 

KBK: 737,16 

Für Flüge des Kabinetts von FBM Mag. Edtstadler entstanden darunter folgende Kosten: 

Reiseziel Reisegrund Flugklasse Anzahl der 

Reisenden 

Flugkosten des  

Kabinetts 

Belgien Teilnahme am Europäischen Rat Bedarfsflug/ 

Economy 

1 3.852,25 

Belgien Teilnahme am Rat für Allgemeine 

Angelegenheiten 

Economy 3 1.919,60 

Kanada Bilaterale Gespräche Business 3 7.567,70 

Belgien Teilnahme am Rat für Allgemeine 

Angelegenheiten 

Economy 2 1.564,62 

USA Arbeitsbesuch Business/ 

Premium 

Economy 

4 9.377,32 

Deutschland Arbeitsbesuch Economy 2 1.728,92 

Deutschland Teilnahme am European Council on 

Foreign Relations 

Economy 1 893,77 

Luxemburg Teilnahme am Rat für Allgemeine 

Angelegenheiten 

Economy 4 1.389,10 

Schweiz Teilnahme an der Ukraine Wieder-

aufbaukonferenz 

Economy 3 942,76 

Für Flüge des Kabinetts von FBM MMag. Dr. Raab entstanden darunter folgende Kosten: 
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Reiseziel Reisegrund Flugklasse Anzahl der 

Reisenden 

Flugkosten des  

Kabinetts 

Vorarlberg Teilnahme an der LH-Konferenz Economy 2 2.413,56 

Schweiz Bilaterale Gespräche mit Bun-

desrätinnen 

Economy 2 1.662,50 

England Bilaterale Gespräche, Frauen 

Fußball-EM 

Charterflug 

des ÖFB 

2 1.633,26 

Innsbruck Geplante Teilnahme an der 

Landesintegrationsreferenten-

konferenz  

Economy 2 Stornokosten: 

60,28 

 

Polen Teilnahme an OECD-Konferenz Economy 7 942,82 

Für Flüge des Büros der Staatssekretärin Claudia Plakolm entstanden darunter folgende 

Kosten: 

Reiseziel Reisegrund Flugklasse Anzahl der 

Reisenden 

Flugkosten des 

Büros 

Schweiz Teilnahme am Symposium in 

St. Gallen 

Economy 3 3.400,61 

Israel Unterzeichnung des Jugend-

tauschabkommens 

Economy 3 3.329,46 

USA Teilnahme am Hochrangigen 

VN-GV Treffen zu Jugend und 

Verbrechensverhütung 

Premium 

Economy 

4 6573,38 

Darüber hinaus werden im Bundeskanzleramt eine Vielzahl von Flügen gebucht. Festzuhal-

ten ist, dass Flüge von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundeskanzleramtes grund-

sätzlich in der Economy Class erfolgen. Nur in besonderen Ausnahmefällen, etwa im Fall von 

lange dauernden Überseeflügen, ist eine Buchung in der Business Class unter Wahrung der 

entsprechenden Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit vorgesehen. Ich ersuche um Verständ-

nis, dass angesichts der zahlreichen Flüge eine weitere Auswertung im Sinne der Fragestel-

lung mit einem erheblichen Verwaltungsaufwand verbunden wäre und daher unterbleiben 

muss. 

 

 

Karl Nehammer
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